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J. G. Scharff Warsingsfehn
Dr.-Warsing-Str. 288 | 26802 Warsingsfehn
Tel. 04954 9510-10 | www.scharff-baustoffe.de

VERKAUFSOFFENER SONNTAG
mit großem Flohmarkt am 19. April 2026
bei Scharff in Warsingsfehn
von 11:00 - 17:00 Uhr, Verkauf ab 13:00 Uhr

Attraktive Restposten
Rabatt auf alle

BAUMARKTARTIKEL
nur gültig am 19. April 2026 bei Barzahlung (EC-Cash) bei 

Scharff in Warsingsfehn. Ausgenommen Elektrogeräte,
 Tabakwaren, Aktionsartikel und breits reduzierte Ware.

Unser Programm für Groß und Klein:
Kaltgetränke | Kaffee & Kuchen | Bratwurst |  Pommes | Hüpfburg

nur am 19.05.26.

    20.- m2

nur am 19.05.26.

3.99
nur am 19.05.26.

59.- 

Pfl asterklinker „Görlitz“
200 x 100 x 45 mm, Farbe: rot.

Trockenmauerstein „Campus“
ca. 30,4 x 7,3 x 10 cm.

Melerud Grünbelagentferner
5l, gebrauchsfertig, (1l=0,80).

nur am 19.05.26.

       1.- Stück

Makita Akku-Gebläse
ohne Akku und Ladegerät.

WEITERE RABATTAKTIONEN UND ANGEBOTE
5 % Rabatt auf den Gartenkatalog | 10 % Rabatt auf alle Fliesen & Bodenbeläge

Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Preisänderungen vorbehalten. Fotos sind unverbindlich. Preise sind Barzahlungs-Abholpreise und in € inkl. MwSt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur solange der Vorrat reicht! Gültig am 19.04.2026

Wir sind für Sie da:
Montag - Freitag: 7.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr
Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr

Biozid-Produkt 
vorsichtig 
verwenden. 
Vor Gebrauch 
stets Etikett 
und Produkt-
information 
lesen.
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Buschfenne 8A · 26789 Leer (Ostfriesland)
(0491) 997 260
feldmann-bestattungen@mymoria.de
www.feldmann-bestattungen.de

Sie müssen eine 
Beisetzung planen?
Wir sind für Sie da.

M�� J���
Kundenbetreuung

Wir beraten und begleiten Sie 
einfühlsam und kompetent 
in Leer und Umgebung.
Im Trauerfall sind wir rund 
um die Uhr erreichbar.
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Aus “Heizungsgesetz“ wird Gebäudemodernisierungsgesetz – 
sonst ändert sich nichts? 

 
 

         

 

Das oft als „Heizungsgesetz“ verunglimpfte 
Gebäudeenergiegesetz wird nun zum 
Gebäudemodernisierungsgesetz - aus GEG wird GMG - 
aber was ändert sich tatsächlich? Die Eckpunkte wurden 
von der Bundesregierung kürzlich vorgestellt.  

Was ändert sich? 

Das Gesetz soll durch Änderung des §71 so angepasst 
werden, dass keine Vorgabe mehr über die Art der 
Heizung gemacht wird. Bisher war für Neubauten in 
Neubaugebieten und Sanierungen eine verpflichtende 
Quote von 65% Anteil erneuerbarer Energien im Bezug auf 
die Heiztechnik nachzuweisen, z.B. durch Solarthermie, 
Holz oder die Nutzung von Wärmepumpen. Der Nachweis 
von Bio-Anteilen bei Gas oder Ölheizungen reichte nicht 
aus. 

Mit der Novelle wir diese Systematik gedreht. Zukünftig ist 
deshalb „nur“ die Nutzung von Bio-Anteilen bei der 
Beheizung nachzuweisen. Gestartet wird mit 10% 
Beimischung von Bio-Anteilen zu Gas und Öl ab 2029, der 
weitere Verlauf der sogenannten „Bio-Treppe“ ist noch 
nicht definiert. Neu ist auch die Vorgabe, dass auch bereits 
verbaute Bestandsheizung eine Bio-Quote erfüllen 
müssen. Der geforderte Wert ist hier noch unklar. 

Was bleibt gleich? 

Kurz gesagt: alle weiteren Bestandteile des 
Gebäudeenergiegesetzes bleiben unverändert erhalten. 
Das bedeutet, dass alle Anforderungen an die 
Gebäudehülle in Form von Dämmung und Luftdichtigkeit 
von z. B. Dach und Wänden gelten wie gehabt.  

 

 

Was bedeutet das für Bauherren und Eigentümer? 

Für den ersten Einbau oder den Austausch einer 
Heizungsanlage in ihrer Immobilie ergibt sich zunächst die 
Wahlfreiheit zwischen 
allen Varianten, egal ob 
fossil mit Öl oder Gas oder 
erneuerbar durch Holz, 
Strom und Umweltwärme. 
Gleichzeitig werden 
Bauherren und Eigentümer 
entlassen in die 
Entscheidungspflicht, denn 
was heute geplant und verbaut wird bindet für viele Jahre 
und damit über den sicher vorhersehbaren Rahmen hinaus 
– wird es genügend Bio-Brennstoffe zur Beimischung 
geben, und wenn ja: zu welchem Preis? Wie wird das 
Gasnetz zukünftig weiterbetrieben oder sogar ausgebaut? 
Auch Preisschocks und Krisen, wie aktuell durch den 
Konflikt im Iran ausgenommen ist davon auszugehen, dass 
die Gas- und Ölpreise sich weiterhin verteuern werden und 
eine Bio-Beimischung den Effekt eher verstärkt als 
entspannt.  

Für die Förderung von erneuerbaren Heizungen wurde 
angekündigt, dass diese bis 2029 gesichert sei. Zumindest 
hier lässt sich erkennen, dass ein Umstieg auf erneuerbare 
Heiztechnik auch weiterhin von der Politik gewünscht wird 
und die Investitionskosten abgefedert werden sollen. 

Bauherren und Eigentümer sollten vor einer - zwangsläufig 
langfristigen - Entscheidung in jedem Fall gemeinsam mit 
den Fachplanern aus Heizungsbau und Energieberatung 
die individuelle Situation begutachten, um im Anschluss 
die beste Entscheidung für ihre Immobilie zu treffen.  
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Telefon: 04954 4621 | www.bestattungshaus-eilers.de

EINE BAUMBESTATTUNG 
IST EINE SCHÖNE 
ALTERNATIVE

MIT UNS 
GARANTIERT 
NICHT AUF DEM 
HOLZWEG
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VON
DER AHE · SANDER

RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE NOTAR

Rechtsanwälte,
Fachanwälte und Notar

Koloniestraße 84
26802 Moormerland
Fon: (0 49 54) 9570-0
Fax: (0 49 54) 9570-60

www.vdas-anwaelte.de
info@vdas-anwaelte.de

Stefan von der Ahe
Niklas Sander
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Radfahren für drei Wochen neu entdecken. 
Bewegung und Fahrspaß warten.
Mehr Informationen unter: www.stadtradeln.de/sg-hesel

3. bis 23. Mai 2026

STADTRADELN
Auch aufm Dorf!

DANK FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON

STADTRADELN
02.05.2026 – 10:00 - 14:00 Uhr
Fahrradaktionstag

17.05.2026 – 10:00 Uhr
Tagestour nach Rorichum

21.05.2026 - 10:00 - 18:30 Uhr
Besichtigung des ALL Breinermoor

und viele weitere spannende 
Veranstaltungen.

Veranstaltungen
im Überblick

JETZT MITMACHEN

Einfach App laden 
und anmelden
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fleischerei-d-eckhoff.de

Große Auswahl – 
natürlich regional!

Vom günstigen Grundschutz bis zum Premium-
schutz bleiben Sie mit der ERGO Risikolebens-
versicherung immer flexibel. Jetzt gleich hier 
informieren und abschließen.

Mit Deutschlands bester 
Risikolebensversicherung.

Familie schützen: 
so wichtig.
Familie absichern: 
so einfach.

z.B. ab

2,34 €
monatlich

Jens-Rainer Bohlsen

Tel 0491 4542886
jens-rainer.bohlsen@ergo.de

Generalagentur

Arend-Smid-Str. 4
26789 Leer (Ostfriesland)

jens-rainer-bohlsen.ergo.de




